
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
sehr geehrte Damen und Herren,

in der Ausgabe der Süddeutschen Zeitung vom 25.02.2014 (siehe Anlage) wird unter der
Überschrift �Chef auf der Motorhaube� über ein von Amts wegen angestrengtes
Strafverfahren berichtet, das den Kreisverband München betrifft und zu einer Verurteilung
eines ehemaligen Mitarbeiters, der unseren Leiter Rettungsdienst, Herrn Lase, verletzte,
geführt hat.

Die leider in zwar wenigen, aber entscheidenden Passagen auf den Aussagen der
Verteidigung und bekannten Kritikern der Rettungsdienstführung beruhende
Berichterstattung bedarf, gerade in diesen Punkten der Richtigstellung bzw. Erläuterung.

Unstreitig kam es nach Amtsübernahme des �Leiters Rettungsdienst� zu, wie in allen Fällen,
in denen eine ausgeschiedene langjährige Führungskraft ersetzt wird üblich, diversen
Änderungen im Betriebsablauf des Rettungsdienstes. Unvermeidlich ist dabei auch das
sachgerechte Auflösen von eingefahrenen und suboptimalen Strukturen, das nicht immer
und für alle Beteiligten gleichermaßen bequem ist.

Diese Änderungen / Neuerungen wurden selbstverständlich von den zuständigen
Vorgesetzten begleitet. Die in der Anfangszeit daraus resultierenden vereinzelten
Beschwerden sind entgegen der Berichterstattung nicht verpufft, sondern wurden nicht
zuletzt im Rahmen des Qualitätsmanagementsystems ernst genommen und unter
kontinuierlicher Einbindung des Personalrats aufgearbeitet.
Durch die Kompetenz der Führungskräfte, hierzu gehört nicht zuletzt der durch den
gegenständlichen Vorfall leicht verletzte Leiter Rettungsdienst, hat der Rettungsdienst des
Kreisverbandes München, wie z.B. vom Rettungszweckverband und anderen Beteiligten
bestätigt wird, deutlich an Zuverlässigkeit und Reputation gewonnen.

Zwar bringt der Artikel in der SZ sogar expressis verbis zum Ausdruck, dass der Richter
hinsichtlich des Tathergangs den Ausführungen unseres Leiters Rettungsdienst deutlich
mehr Glauben schenkte, als den schon auf den ersten Blick abstrus erscheinenden
Schilderungen des angeklagten ehemaligen Mitarbeiters. 
Leider jedoch greift der Artikel gegen Ende polarisierende und größtenteils nicht
nachvollziehbare Ansichten Einzelner auf und gipfelt in der Feststellung eines vermeintlich
schlechten Betriebsklimas als Ursache für die bewusste und vorsätzliche Verletzung unserer
Führungskraft.

Vielmehr legt die Befassung mit den bereits seit Beginn seiner Beschäftigung auftretenden
Auffälligkeiten des angeklagten ehemaligen Mitarbeiters die tatsächliche Ursache für den
Vorfall nahe. Auffälligkeiten, die z.B. bereits den im Artikel angesprochenen Amtsvorgänger
nachweislich zu lautstarken Missfallensäußerungen bewegt haben, also nicht erst in der
Amtszeit des jetzigen Leiters aufgetreten sind. 

In Anbetracht des eingangs bereits angesprochenen erreichten Qualitätsniveaus und zum
Schutze einer qualifizierten und anerkannten Führungskraft, treten wir hiermit dem Vorhalt
eines schlechten Betriebsklimas im Rettungsdienst des BRK Kreisverbandes München
entschieden entgegen.

25.02.2014
gez.
Günter Hintermaier
Geschäftsführer




